
Informationen zur Abschlussfahrt Hamburg 12.09 - 16.09.2011 

Liebe Eltern der Klasse 9a und 9b, 
während der Klassenfahrt sind wir über folgende Anschrift zu erreichen:  
Jugendherberge Hamburg, "Auf dem Stintfang", Alfred-Wegener-Weg 5, 20459 Hamburg, Tel: 040 313488 
Tel: 040 3191037 (Gruppen), Fax: 040 313732 
 
Unbedingt mitzubringen sind: 

1. Kinder -oder Personalausweis 
2. Versicherungskarte der Krankenkasse 
3. Sollte ihr Kind regelmäßig Medikamente einnehmen, bitte diese mitgeben und mir mitteilen. 
4. Hausschuhe 
5. Wetterfeste Kleidung und Schuhe, die auch Regen abwehren 
6. Hallenturnschuhe 
7. ggfs. Gesellschaftsspiele 
8. Taschengeld bis maximal 100 Euro.  
9. Essen für den Tag bis zum Abendbrot 

 
 
Allgemeine Hinweise zur Planung und Durchführung der Fahrt  
Treffpunkt: Montag, 12. September 2011, 8.30 Uhr am Hauptbahnhof auf dem Vorplatz 
Rückfahrt: Freitag, 16. September 2011, 9.46 Uhr, Ankunft regulär ca 15.07 Uhr 
Aachen 
 
Verhaltensregeln 
Die Jugendherberge hat eine Hausordnung. Diese wird vor Ort besprochen und muss eingehalten werden. Bei selbst 
verschuldeten Sachschäden muss der Schüler / die Schülerin diese selber bezahlen.  
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Schulveranstaltung nach Vorgabe der 
Verantwortlichen, aufsichtsführenden Lehrkraft zeitlich und örtlich begrenzte, angemessene eigene Aktivitäten 
unternimmt (z.B. Erkundung der Umgebung der Jugendherberge, in der Regel mit einigen anderen 
Schülerinnen und Schülern). Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz ist auch für solche Unternehmungen 
gewährleistet, soweit sie in die Schulveranstaltung eingebunden sind und pädagogischen Zwecken dienen. 
 

Wir weisen darauf hin, dass der Schüler / die Schülerin bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Disziplin oder 
gegen Weisungen der begleitenden Lehrkräfte und sonstigen Aufsichtspersonen von der weiteren Teilnahme an 
der Schulveranstaltung ausgeschlossen werden kann, wenn dies als Sofortmaßnahme im Interesse der übrigen 
Schüler unumgänglich notwendig ist. Der Schüler / die Schülerin wird nach Rücksprache mit den Eltern 
unverzüglich die Heimreise antreten müssen. Sie sind verpflichtet, alle daraus entstehenden Kosten zu tragen. 
Davon unabhängig können wegen eines solchen Fehlverhaltens zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich weitere 
schulische Ordnungsmaßnahmen verhängt werden, wenn dies erforderlich ist, um die geordnete Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit der Schule sowie den Schutz von beteiligten Personen und Sachen zu gewährleisten.  

Bitte weisen Sie ihr Kind auf die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes hin:  
Generelles Verbot von Alkohol, Zigaretten und Drogen sowie Waffen jeglicher Art. Bei Verstößen gegen 
diese Anordnungen muss die Schülerin / der Schüler mit dem Abbruch der Fahrt rechnen und auf eigene 
Kosten von den Eltern abgeholt werden. Sollte eine Abholung nicht möglich sein, sind wir berechtigt, die 
Schülerin / den Schüler mit der Deutschen Bundesbahn ohne weitere Aufsicht und auf eigene Kosten 
nach Hause zu schicken 
Wir erwarten die Einhaltung der Verhaltensregeln auch in der letzten Nacht und behalte mir bei Verstößen weitere 
pädagogische Schritte vor. 
Wir hoffen auf ein gutes Gelingen der Fahrt  
 

�  

Ich/Wir habe(n) das Schreiben vom 7.9.2011 erhalten, den Inhalt zur Kenntnis genommen und akzeptiert 
 
Name, Vorname der Schülerin oder des Schülers: 

      
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten  Unterschrift des Schülers / der Schülerin 


